
 
 
 
 
 

AGB 
(Allgemeine Geschäftsbedingungen) 

 

1. Während der Betreuungszeit durch Walking Dogs bleibt der Tierhalter der Eigentümer 
im Sinne von § 833 BGB (Tierhaltergefährdungshaftung) und hat dafür Sorge zu 
tragen, dass sein Tier frei von ansteckenden Krankheiten, Parasiten und schutzgeimpft 
ist. Der Impfpass ist bei erstmaliger Abgabe des Hundes vorzuzeigen!  

2. Der Tierhalter hat Walking Dogs über sämtliche Besonderheiten des Hundes 
vollständig zu informieren und diese Informationen unverzüglich bei Veränderungen 
und/oder neuen Entwicklungen (z.B. Verhaltensauffälligkeiten wie Aggressionen 
gegenüber Hunden und/oder Menschen, (ansteckende) Krankheiten, Ungezieferbefall, 
Läufigkeit, Allergien etc.) zu aktualisieren. 

3. Handelt es sich bei dem betreuten Hund um einen Listenhund, so muss der Nachweis 
eines negativen Wesenstests Walking Dogs in Kopie zur Verfügung gestellt werden. 

4. Walking Dogs verpflichtet sich, den Hund art- und verhaltensgerecht zu behandeln und 
das Tierschutzgesetz sowie dessen Nebenbestimmungen zu beachten. Wasser steht 
dem Hund immer zur Verfügung, Futter und Leckereien werden vom Halter selbst 
mitgegeben. Leckerlis werden gestellt. Auf bestehende Allergien/ 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten des Hundes ist vom Tierhalter hinzuweisen. 

5. Walking Dogs verpflichtet sich, nach bestem Wissen und Gewissen, artgerecht Ihren 
Hund zu beaufsichtigen. Sollte trotzdem ein Hund entweichen, wird der Halter des 
Hundes unverzüglich benachrichtigt, gegebenenfalls auch die Polizei und das Tierheim 
Ingolstadt, und die Suche nach dem Hund aufgenommen. Für unverschuldetes 
Entweichen des Hundes sowie Schäden, die dadurch entstehen können, wie auch über 
ein Ableben des Hundes oder gesundheitliche Folgen, wird keine Haftung 
übernommen. 

6. Verursacht der Hund im Rahmen der Betreuung durch Walking Dogs (sowohl 
Gassiservice als auch Urlaubsbetreuung) Personen- und/oder Sachschäden (z.B. 
Bisse, Sachschäden am Auto oder im Haus), so haftet hierfür ausschließlich der 



 
 
 
 

Tierhalter und hat die Kosten für eine Neuanschaffung selbst zu übernehmen 
(Halterhaftpflicht). Ebenso übernimmt der Halter die Reinigung, falls sein Hund gezielt 
markiert. Wenn die Entstehung der vorgenannten Schäden durch vorsätzlich oder grob 
fahrlässig fehlerhafte Betreuung des Hundes mitverursacht wurde, so haftet Walking 
Dogs anteilig. Für mitgebrachte Schmusetiere oder andere persönliche Gegenstände 
des Hundes (Leine, Decke, Napf etc.), wird von Walking Dogs keine Haftung 
übernommen. Der Hund muss vor Abholung die Möglichkeit gehabt haben sich zu 
lösen. 

 Für etwaige Schäden, die durch Verstoß gegen der Anzeigepflicht nach Paragraph 2 
dieses Vertrages entstehen, haftet ausschließlich der Tierhalter. 

7. Läufige Hündinnen werden nur zu separaten Spaziergängen mitgenommen. Dafür fällt 
ein Mehraufwand von 5,00 € je Gassigang an. Sollte die Läufigkeit der Hündin vom 
Besitzer nicht rechtzeitig bemerkt und Walking Dogs angezeigt werden, so übernimmt 
diese für die Folgen eines Deckungsaktes keine Haftung. 

8. Walking Dogs übernimmt keine Haftung für Verletzungen des betreuten Hundes, die 
beim Spielen, Toben und Spazierengehen im Freiland, nicht auszuschließen sind, wie 
auch für Verletzungen aus Raufereien mit anderen Tieren (Haustiere/Wildtiere). 

9. Die Hunde laufen in Gruppen. Bei Bedarf wird mit legalen Hilfsmitteln wie Maulkorb, 
Schleppleine, Wasserflasche… gearbeitet, Es liegt im Ermessen von Walking Dogs, 
wann welches Hilfsmittel eingesetzt wird. Bei jagdlichen Ambitionen des Hundes ist 
ausdrücklich im Vertrag unter „Besonderheiten“ darauf hinzuweisen! Die Hunde 
werden –bei Abholung- vom Halter mit passendem, gut sitzendem Halsband und /oder 
Geschirr abgegeben und bei Bedarf während des Spaziergangs von Walking Dogs 
ausgestattet. Stachelhalsbänder, werden nicht verwendet. 

10. Die Hunde werden nach dem Gassigang mit einem Handtuch grob trockengerubbelt, 
aufwendigere Maßnahmen sind nicht im Preis inbegriffen. Ein Handtuch ist vom Halter 
bereitzulegen. 

11. Die Teilnahme eines Hundes an einem Spaziergang mit Walking Dogs oder der Besuch 
der Trainings-, Spiel- und Beratungsstunden, erfolgt auf eigenes Risiko. Walking Dogs 
übernimmt keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die durch 
die Anwendung der gezeigten Übungen entstehen (z.B. beim Gassigang) sowie für 
Schäden/Verletzungen, die durch die teilnehmenden  



 
 
 
 

Hunde oder Hundehalter entstehen. Jegliche Begleitpersonen sind durch den 
Tierhalter von dem Haftungsausschluss in Kenntnis zu setzen. Die Teilnahme an einem 
Spaziergang sowie das Betreten des Geländes erfolgt auf eigenes Risiko. 

12. Sollte der Hund sich im Rahmen der Betreuung durch Walking Dogs verletzen, und 
hält Walking Dogs eine tierärztliche Behandlung für notwendig, die mit dem Tierhalter 
aufgrund dessen Nichterreichbarkeit nicht abgestimmt werden kann, so gilt hiermit die 
Einwilligung des Tierhalters als erteilt, alle entstehenden Kosten der tierärztlichen 
Behandlung zu übernehmen. Die Behandlung erfolgt in diesem Fall bei einem von 
Walking Dogs sorgfältig ausgewählten Tierarzt bzw. einer Tier-Klinik. 

13. Die Absage von vereinbarten Betreuungs- und/oder Trainingsterminen muss 
spätestens 24 Stunden im Voraus erfolgen, außer bei einer akuten Erkrankung des 
Hundes. Dabei gelten bereits telefonische Vereinbarungen! Wird diese Frist 
überschritten, behält Walking Dogs sich das Recht vor, die vollen Kosten erstattet zu 
bekommen, da der Platz anderweitig hätte vergeben werden können. Bei kurzfristigen 
Buchungen (unter 24 Stunden) fällt ein Aufschlag von € 5,00 an. Wenn alle Plätze 
belegt sind, besteht kein Anspruch auf einen kurzfristigen Platz. Längere Pausen sind 
– bei sonst regulärer Teilnahme des Hundes – frühzeitig anzukündigen, da die Plätze 
dann anderweitig vergeben werden können. 

14. Bei kurzfristiger Erkrankung meinerseits, hat der Halter selbst für Ersatz zu sorgen. Es 
besteht kein Anspruch auf Ersatz 

15.  Alle Entgelte müssen vor Inanspruchnahme der Betreuung entrichtet werden. Ist keine 
Zahlung erfolgt, besteht auch kein Anspruch auf die Teilnahme des Hundes.  
Die Preise sind der aktuellen Preisliste zu entnehmen. Sonderpreise und Rabatte 
werden nur, wie in dieser ausdrücklich beschrieben, gewährt.  

16. Bei Buchung eines Jahresabonnements beträgt die Laufzeit des Vertrages insgesamt 
12 Monate. Nach Ablauf eines Jahres verlängert sich das Abonnement automatisch. 
Bei längerer Erkrankung des Hundes (ab vier Wochen) kann der Vertag stillgelegt 
werden. Diese Zeit kann an das Vertragsende angehängt werden. Ebenso ist dies bei 
einer längeren Erkrankung meinerseits möglich. Das Entgelt (Abopreis + tatsächliche 
Fahrtkosten) ist jeweils zum 01. des entsprechenden Monats auf das Bankkonto von 
Walking Dogs zu überweisen. Zusätzliche Buchungen kosten den normalen Preis des 
Gassiservices + entsprechende Fahrtkosten und sollten rechtzeitig gebucht werden. 
Wenn alle Plätze belegt sind besteht kein Anspruch auf einen kurzfristigen Platz. 



 
 
 
 

17. Die Kündigung eines Vertrages muss schriftlich erfolgen. Bei Kündigung läuft der 
Vertrag zum letzten Tag des Folgemonats aus. Bei Kündigung eines 
Jahresabonnements läuft der Vertrag nach drei Monaten aus. 

18. Ist zum vereinbarten Zeitpunkt zur Rücknahme des Hundes kein Halter erreichbar, 
entstehen, je weitere Stunde Aufenthalt, Kosten in Höhe von € 20,00. Wird ein Hund 
zur vereinbarten Zeit nicht abgeholt bzw. kann nicht zurückgebracht werden und ist 
keine Verlängerung des Aufenthaltes vom Besitzer gebucht, ist Walking Dogs 
berechtigt, nach Ablauf einer Woche den Hund auf Kosten des Tierhalters anderweitig 
unterzubringen (z.B. Tierheim) und gegebenenfalls zu vermitteln. 

19. Der Hundebetreuungsvertrag wird zweifach ausgefertigt und gilt für alle künftigen 
Buchungen von Walking Dogs. 

20. Sollten einzelne Klauseln dieses Vertrages unwirksam sein, so bleiben die restlichen 
Klauseln davon unberührt. Gerichtsstand ist Ingolstadt. 

 


